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hört und aRals Erfordernis hrer Bildung angeſehen ird Wir erwähnen ausvielen andern Keller, eller, deſſen Glaubensbekenntnis lautet:„Glaube! wie unſäglit bl5de klingt mich dies Wort an! Es iſt die allerver—zwickteſte Erfindung, welch der Men
itzten Lammeslaune.“ Als einer de

ſchengeiſt machen konnte In einer 9e
R o * verhimmelt Uund mit —einen

erſten Geiſtesgrößen unſerer Zeit ird
Wirkung man ſich von der Leſung erſelb

vielen Schriften angeprieſen; E  Eerwartet, pricht ein Proteſtant ausHaſſel, Streiflichter): „Bei ſeinen Auslaſſungen Uber den chriſtlichen Glaubenmuß man feſthalten, daß ETL die Aufgabe hat, ſeinen ndsleuten den UebergangProteſtantismus erleichtern.“ iel geleſen katholiſchen Kreiſen iſt*⸗E — Ueber das Chriſtentum ihrer Schriften agt einer ihrerBewunderer: Es eint, daß ſich die Dichterin mehrun mehrvon der Tranſdenz des chriſtlichen Gottesglaubens abgewendethat Und ihre tiefſten BedürfniſſeIun einer „Religion der Moral“ u befriedigen Ucht“ Zu einem Gottesleugnerläßt ſie Ott um Jenſeits prechen „Sei getroſt, du haſt deinen engeliebt! Ob ein Menſchlein, wie du, an mich glaubt oder nicht, IUdas meines Namens Glanz? Dich, du armloſer Tor, nehme ich in meinHimmelreich 14
Was kann man von den Schriften ſolcher Autoren erwarten? Unddoch preiſt man katholiſcherſeits ſie an, kauft ſie und fürchtet, als Ungebildeter verachtet u werden, wenn man nicht ſelbſt olche Autoren geleſenhat, die unſer teuerſte

V Gut, die Religion, die V anfeinden, die ugenduntergraben.
Herrn K  lan Falkenberg anken wir für eine Arbeit, In der - mitjener Berechtigung, ihm die Wichtigkeit der Sache,Prieſter und Seel ſeine Stellung al

erleiht, die Schäden aufdeckt, um DieBroſchüre hat den verdienten Beifall gefunden von zahlreichen Kirchenfürſtenund Auktoritäten geiſtlichen und weltlichen Standes, obn Seite der katholiſchenPreſſe beſondere Anerkennung zollten die „Stimmen a us Maria Laa 4Prälat Hülskamp im „Literariſchen Handweiſer“, die „Liter
Blatt“
Beilage der Köln Volks-Zeitung“ das „Prieſter⸗Konferenz⸗n iſt nur ein mißgünſtiges Urteil bekannt geworden, welchesKernſtock Im Wiener „Korreſpondenzblatt“ veröffentlicht hat ies iſt ſo eiden—ſcha gehalten, überſchüttet den Kaplan Falkenberg mit ſolchem

, daß man nur bedauern kann und mehr den erfaſſer derritik, als den un ſolcher eiſe behandelten Kaplan, dem wir großen Di  ank
für ſein mutiges Eintreten ſchulden.

Paſtoral⸗Fragen und Jfälle
(Unerwartete Invalidenrente.) Cajus hat zu dem

Zwecke, vom Militärdienſt frei zu bleiben, ſich einen Fingerabgehauen. Er erreichte den gewollten Zweck; aber dazu nochanders, was weder bezweckt noch vorausgeſehen hat, nämlich eine
Invalidenrente. Es rag ſich Kann Cajus dieſe Rente beziehen oder
muß EL dieſelbe ausſchlagen, beziehungsweiſe reſtituieren?

ntwort. aju hat zunächſt durch eln ſündhaftes Vergehenſich dem Militärdienſt Doch dafür hat er keinen Erſatzleiſten; tatſã

1 iſt jetzt zum Militär untauglich.
Auf eine Invalidenrente hat keinen Anſpruch Dieſe mußte

auf dem Wege der Unfallsverſicherung erfolgen Geſetzli aber wird
der Anſpruch auf Erſatz bei Unfällen ausgeſchloſſen, enn der Un
fall vorſätzlich oder böswillig herbeigeführt worden iſt; und ſelbſt
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wenn das eſe den Fall nicht förmlich ausſ

öſſe ſo waäre EL ſchon
nach dem natürlichen e davon ausgeſchloſſen weil der freiwillig
ſchuldvoll Handelnde die ſchädlichen Folgen ſeines Handelns tragen
hat Nur enn das Invalide-⸗Werden nicht durch das Abſchneiden
des Fingers, ondern nur anläßlich desſelben durch einen unvorher⸗
geſehenen zufälligen Umſtand und durch die ſo herbeigeführte Ver
ſchlimmerung des Geſundheitszuſtandes des Cajus ewirkt worden
wäre, könnte gezweifelt werden, ob die Invalidenrente ohne Unge
rechtigkeit dürfte angenommen werden. Die Verſicherungsanſtalt wäre
jedenfalls berechtigt, falls ſie in Kenntnis des ganzen Tatbeſtandes
äme, auch dann die ente zu verweigern; allein weil lsdann die

auch anderweitig ſchuldbare andlung des Cajus nicht der eigent⸗
liche Grund der Arbeitsunfähigkeit wäre, ſo dürfte * als probabe
erachtet werden, daß dem Cajus geſtattet ſei, die ente, die man ihm
zahlte, anzunehmen.

Uebrigens iſt eS er anzunehmen, daß der bloße Verluſt
eines Fingers den aju auernd arbeitsunfähig mache und ihm die
Invalidenrente eintrage. 0  er iſt zu ermuten, daß noch andere
mſtände vorliegen und infolge dieſer Cajus die ente annehmen darf

aber wirklich eben der erlu des Fingers der Grund ſein,
weshalb die ente gezahlt wird (jedenfalls nur eine geringe wegen
teilweiſer Erwerbsunfähigkeit), ſo liegt in dem Empfangen und
Behalten vonſeiten des Cajus eine Ungerechtigkeit, die en vermeiden,
wenigſtens wieder gut machen muß In Empfang nehmen darf ajus
die Rente, wenn EL dies ohne hohe Gefahr für ſich nicht vermeiden
kann, aber auch nur dann: zur Selbſtanzeige iſt ETL nicht gehalten.
ann 1 alſo eine Ablehnung der Rente damit begründen, daß ½

nfolge gekräftigter Geſundheit ſich wieder vollauf arbeitsfähig ühle
und der Verluſt des Fingers ihn nicht weſentlich hindere dann iſt
ETL dazu gehalten. Kann bi dies aber nicht, ohne ſich ſchwerem Ver

auszuſetzen, dann bleibt nur übrig, daß en die ente zwar
annehme, aber ſich deren durch Reſtitution al entledige. Dieſe
Reſtitution iſt, wenn möglich, der Empfangskaſſe oder der Geſell⸗
ſchaft 3 leiſten; das kann möglicherweiſe oder durch den
Beichtvater geſchehen In Form eines Geſchenks, und zwar Unt die
Spur des „Geſchenkgebers“ verwiſchen Unter beliebiger Teilung
der Summe. Macht aber die Reſtitution die Geſellſchaftskaſſe zu
große Schwierigkeit, dann dürften wohl beliebige gemeinnützige we
oder Arme gewählt werden, denen man durch Almoſen die Reſtitution
leiſtet Die eigentlich Benachteiligten ſind eben die große derer,
we für den Invalidenfond aufzukommen aben; auf jeden ein⸗
zelnen erſelben entfällt aher eine recht minimale Reſtitutionsſumme:
aher können Iun dieſem Falle aus erheblichem Grunde die
Armen oder gemeinnützige we die Stelle der Geſchädigten
geſetzt werden.

Valkenberg (Hollan Aug mru


